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Satzung  
der Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung, 

 
in der Fassung vom 01.09.2025 

 

(Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim 2025, Inkrafttreten 11.09.2025) 
 
 

 
Präambel 

 
Der Künstlerin Waltraute Macke-Brüggemann war es mit der Gründung dieser Stiftung ein 
Anliegen, ihr künstlerisches Lebenswerk in ihrer Heimatstadt Hildesheim zu erhalten und 
möglichst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  
 

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitz 

 
Die Stiftung führt den Namen Waltraute Macke-Brüggemann-Stiftung mit Sitz in Hildesheim. 
Sie ist eine nicht rechtsfähige Stiftung in der Trägerschaft und der Verwaltung der Stadt 
Hildesheim und wird von dieser im Rechts- und Geschäftsverkehr vertreten. 
 

§ 2 
Stiftungszweck 

 
(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung 
sowie Bildung.   
 
(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Erhaltung und Pflege des 
künstlerischen Lebenswerks der Malerin und Graphikerin Waltraute Macke-Brüggemann mit 
dem Ziel, das Werk und die dazu gehörenden Gegenstände geschlossen in Hildesheim 
zusammenzuhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  
 
(3) Insbesondere umfasst dies die Archivierung, Konservierung und Katalogisierung des 
Nachlasses der Künstlerin. Die Kunstwerke sollen in den Magazinen zur Verfügung stehen 
und fallweise öffentlich ausgestellt werden. 
 
(4) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 

§ 3 
Gemeinnützigkeit 

 
(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden.  
 
(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
(3) Die Stifterin und ihre Erben / Rechtsnachfolger erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 
der Stiftung. 
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§ 4 
Stiftungsvermögen 

 
(1) Das Stiftungsgrundstockvermögen besteht aus den im Stiftungsgeschäft (Vertrag) bzw. in 
der beigefügten Liste näher bezeichneten 78 Ölbildern und 109 Radierungen, aus 
Tagebüchern, Schriftverkehr sowie den Bildrechten.  
 
(2) Das gestiftete Vermögen ist getrennt vom übrigen Vermögen der Treuhänderin Stadt 
Hildesheim zu verwalten. In der Verwaltung des Stiftungsvermögens und in ihrem 
Verfügungsrecht hierüber ist die Stadt Hildesheim an die Beschlüsse des Kuratoriums 
gebunden. 
 
(2) Dem Stiftungsvermögen wachsen alle Zuwendungen zu, die dazu bestimmt sind 
(Zustiftungen, Spenden).  
 
(3) Das Stiftungsgrundstockvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten.  
 
 

§ 5 
Verwendung der Vermögenserträge und Zuwendungen 

 
(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus 
Zuwendungen, die nicht ausdrücklich zur Stärkung des Stiftungsvermögens bestimmt sind. 
Davon ausgenommen sind die Rücklagenbildung oder Zuführungen zum Stiftungsvermögen 
gemäß den Vorschriften der Abgabenordnung (AO). 
 
(2) Die Stiftung kann ihre Mittel ganz oder teilweise einer Rücklage zuführen, soweit dies im 
Rahmen der steuerlichen Gemeinnützigkeit zulässig ist. 
 
(3) Im Rahmen des steuerrechtlich Zulässigen kann die Stiftung Mittel einer anderen 
steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zur 
Vermögensausstattung zuwenden. 
 
(4) Ein Rechtsanspruch Dritter auf Gewährung der jederzeit widerruflichen Förderleistungen 
aus der Stiftung besteht aufgrund dieser Satzung nicht. 
 
 

§ 6 
Kuratorium 

 
Gremium der Stiftung ist das Kuratorium. Es besteht aus drei Mitgliedern und setzt sich wie 
folgt zusammen: 
 
(1) der/dem Leiter/in der Stabsstelle für Kultur und Stiftungen der Stadt Hildesheim, 
(2) einer vom Stadtarchiv der Stadt Hildesheim eingesetzten Person, die mit dem dort 
verwahrten schriftlichen und graphischen Nachlass der Künstlerin vertraut ist und 
(3) einer von der Roemer- und Pelizaeus-Museums gGmbH eingesetzten Person, die mit 
den Werken der Macke-Brüggemann, die sich im Museumsdepot befinden, vertraut ist.  
 
Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n. 
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§ 7 
Aufgaben des Kuratoriums 

 
(1) Das Kuratorium beschließt über die Verwendung der Stiftungsmittel. Gegen diese 
Entscheidung steht dem Rat der Stadt Hildesheim ein Vetorecht zu, wenn sie gegen die 
Satzung oder rechtliche oder steuerliche Bestimmungen verstößt. 
 
(2) Beschlüsse des Kuratoriums werden in der Regel auf Sitzungen gefasst. Das Kuratorium 
wird von der Stiftungsverwaltung der Stadt Hildesheim nach Bedarf unter Angabe der 
Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu einer Sitzung einberufen. 
Sitzungen sind ferner einzuberufen, wenn Mitglieder des Kuratoriums dies verlangen. 
 
(3) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mindestens 
zwei seiner Mitglieder, unter ihnen die/der Vorsitzende, anwesend sind. Die digitale oder 
telefonische Teilnahme an der Sitzung steht der persönlichen Teilnahme gleich.  
Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle Mitglieder anwesend sind und niemand 
widerspricht. An einer schriftlichen Abstimmung müssen sich mindestens zwei der 
Kuratoriumsmitglieder beteiligen. 
 
(4) Das Kuratorium trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, sofern die Satzung nichts Abweichendes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der / des Vorsitzenden, den Ausschlag. 
 
(5) Wenn kein Mitglied des Kuratoriums widerspricht, können Beschlüsse im schriftlichen 
oder fernmündlichen Umlaufverfahren gefasst werden. Im schriftlichen Verfahren gilt eine 
Äußerungsfrist von zwei Wochen seit Absendung der Aufforderung zur Abstimmung. 
 
(6) Der Zustimmung des Kuratoriums bedarf  
1. durch einstimmigen Beschluss: 
- die Verfügung über Gegenstände des Stiftungsvermögens, 
- die Veränderung des Ausstellungs- oder Aufbewahrungsortes, 
- die Vergabe von Dauerleihgaben und 
- die Änderung der Satzung. 
 
2. durch mehrheitlichen Beschluss:   
- die Herausgabe von Editionen und Reproduktionen und  
- die Prüfung und Überwachung der treuhänderischen 
 Vermögensverwaltung und die Verwendung der Stiftungsmittel. 
  
(7) Beschlüsse, die eine Änderung des Stiftungszwecks oder die Auflösung der Stiftung 
betreffen, können nur auf Sitzungen gefasst werden. 
 
(8) Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen und vom Sitzungsleiter und dem 
Protokollanten zu unterzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern des Kuratoriums zur Kenntnis zu 
bringen. 
 

§ 8 
Jahresrechnung, Prüfung 

 
Das Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. Die Stiftungsbilanzen werden parallel 
zum Haushalt der Stadt Hildesheim vom Fachbereich Finanzen erstellt und es wird von dort 
jeweils die Feststellung der Gemeinnützigkeit für die Stiftung beim Finanzamt eingeholt.  
 
Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Hildesheim kann in die Stiftungsunterlagen Einsicht 
zur Prüfung nehmen. 
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§ 9 
Vermögensanfall 

 
Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke 
fällt das Vermögen der Stiftung an die Stadt Hildesheim, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat, die 
dem Stiftungszweck möglichst nahekommen. 
 

§ 10 
Satzungsänderung, Aufhebung und Zusammenlegung der Stiftung 

 
Über Satzungsänderungen, die Aufhebung der Stiftung und die Zusammenlegung mit einer 
anderen Stiftung beschließt der Rat der Stadt Hildesheim auf einstimmigen Antrag des 
Kuratoriums. 
 

§11 
Stellung des Finanzamtes 

 
(1) Beschlüsse über Satzungsänderungen sowie der Beschluss über die Auflösung der 
Stiftung sind dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. 
 
(2) Für Satzungsänderungen, die den Zweck der Stiftung betreffen, ist die 
Unbedenklichkeitserklärung des Finanzamtes einzuholen. 
 
 

§12 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung wird im Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim veröffentlicht und tritt am Tag 
nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
 
Hildesheim, den 16. Juli 2025  
einstimmig beschlossen durch das Kuratorium 
Lene Wagner 
Dr. Stefan Bölke 
Prof. Dr. Michael Schütz 
    
 
 
Hildesheim, den 09.09.2025 
 
 
gez. Dr. Ingo Meyer 


